
Aktuelle Version - Stand 28.06.2023 – Bitte ältere Versionen vernichten!

Der Ausschluss von der Förderung ist kein Merkmal minderer Qualität, sondern ausschließlich den Richtlinien des Landes geschuldet!

Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Zusammenfassend X
Alle Veranstaltungen, in denen Erwachsenbildung 
geschieht, die offen ausgeschrieben sind und somit für alle 
zugänglich sind. 

Zusammenfassend X

Alle Veranstaltungen mit geselligem und erbaulichem 
Anlass, also einen gottesdienstähnlichen bzw. 
seelsorgerlichen Charakter haben. Veranstaltungen, die 
einen geschlossenen Kreis ansprechen. 

Zusammenfassend X

Bei diesen Veranstaltungen kommt es auf die 
Ausschreibung bzw. Durchführung der Bildungsmaßnahme 
an, ob diese förderfähig ist oder nicht. Bitte Kommentar 
dazu beachten!

Adventsfeier X X
Nicht berücksichtigt werden können Veranstaltungen, die der 
Unterhaltung dienen, z. B.: Feiern, Spiel, Spaß im Fasching, 
Advent...

Ältestenskreissitzung X X

Adventskalender, lebende X

Altenheime – Veranstaltungen in X

Nur, wenn offen ausgeschrieben und keine interne 
Veranstaltung (also nicht: Gedächtnistraining für Wohngruppe 3 
und 4; keine rein geselligen Veranstaltungen, aber alle 
allgemeinbildenden Angebote)

Andacht X

Förderfähigkeit von Veranstaltungen nach Inhalt
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Arbeitsförderungsgesetz – 
Maßnahmen hierzu 

X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. i)
Wenn nicht mehr als 50 % der TN durch die Arbeitsverwaltung 
gefördert werden.

Arbeitskreis / 
Arbeitsgemeinschaft / 
Arbeitstage

X

Veranstaltungen solcher Kreise sind abrechenbar, wenn dazu 
öffentlich und unter Nennung des Themas eingeladen wird. Kein 
Sitzungscharakter! Bei der Abrechnung auf dem Statistikbogen 
sind die inhaltlichen Schwerpunkte anzugeben. 
Vgl. auch Gruppen, Inhalte, Kreise, Thema

Asylbewerber - Kurse für (z.B. 
Deutschkurs ….)

X
Wenn keine andere Förderung vom Land vorliegt. (Bei 
Förderung des Bundes kann der Kurs dennoch vom Land 
gefördert werden.)

Ausbildungskurse X
z.B. Sterbebegleitung, Besuchsdienst, Tagesmütter, 
Biografisches Lernen 

Ausflüge X
Verordnung der 

Landesregierung 
von 1979

Ausflüge, wenn öffentlich ausgeschrieben, nur, wenn sie mit 
einem Bildungsprogramm verbunden sind. (Anzahl der dafür 
angefallenen UEs eintragen). Das Ausflugsziel, Dauer und 
Kosten der Fahrt (Teilnahmebeitrag reicht aus) oder die Kosten 
für einen Bus und evtl. Eintrittsgelder für Besichtigung angeben. 

Ausstellungen X X

Gemeldet werden können nur Unterrichtseinheiten, die im 
Rahmen eines Einführungsvortrags, einer 
Gruppenveranstaltung zum Thema der Ausstellung oder 
während intensiver Führungen zustande kommen.

Autopannen-, Erste Hilfe- und 
Führerscheinkurse

x X

Babyschwimmen X
vhs-Mitteilung Juli 

2007
Die Babys und die Erwachsenen werden als Teilnehmer 
abgerechnet. 

Ballett X
vhs-Mitteilung Juli 

2007
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Basteln X

Basteln für Basar (bzw. für Verkauf jeglicher Art), z.B. Treffen 
eines Frauenkreises, der sich zum Basteln zusammenfindet, um 
den Gemeindebasar vorzubereiten, … derartige 
Veranstaltungen sind nicht förderfähig. Förderfähig hingegen 
sind Veranstaltungen,  bei denen schöpferische, handwerkliche, 
mobilisierende, künstlerische Fähigkeiten durch einzelne 
Kursleiter*innen systematisch eingeübt werden (Anleitungen 
zum kreativen Gestalten) und dazu öffentlich eingeladen wurde

Besichtigungen / Besuch der 
Ausstellung, etc. …

X X

Besichtigungen, wenn öffentlich ausgeschrieben, nur, wenn sie 
mit einem Bildungsprogramm verbunden sind. (Anzahl der dafür 
angefallenen UEs eintragen). Die Besichtigung, Dauer und 
Kosten der Fahrt (Teilnahmebeitrag reicht aus) oder die Kosten 
für einen Bus und evtl. Eintrittsgelder für Besichtigung angeben. 

Besinnungstage (Einkehrtage) X X
Förderfähig sind ausschließlich die 
Vorträge/Gespräche/Reflexionen bei den Besinnungstagen,  die 
nicht gottesdienstlichen/seelsorgerlichen Charakter haben.

Bezirkskirchentage X Nur der reine Bildungsanteil ist förderfähig.

Besuchsdienstkreise X
Nicht förderfähig, da keine offen ausgeschriebene 
Erwachsenenbildungsmaßnahme.

Bibelauslegungen, 
Glaubenskurse, Bibelabend, 
Kinderbibelwoche, Bibelkreise 
(offen)

X X
Nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorgerlichen 
Charakter haben (Zitat WBG), da hier der Glaubensvollzug im 
Vordergrund steht. 

Bibel teilen X X
Nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorglichen 
Charakter haben (Zitat WBG) da hier der Glaubensvollzug im 
Vordergrund steht. 

Bibelwochen X
Nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorglichen 
Charakter haben (Zitat WBG) da hier der Glaubensvollzug im 
Vordergrund steht. 
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Bildungscafes / offene Treffs X

Im Allgemeinen nicht förderfähig. Förderfähig sind aber UEs, die 
im Rahmen eines Bildungscafés stattfinden. Diese müssen aber 
wie immer offen ausgeschrieben sein, festen Anfangs- und 
Endzeitraum und es muss eine/n Referierende/n geben.

Blaukreuzgruppe X Siehe Kreuzbund (Selbsthilfegruppe und Vorträge)

Blended-learning-Kurse und e-
learning Kurse

X

Der Teil, bei dem die Lerngruppe gemeinsam entweder in 
Präsenz oder online zusammenkommt, ist förderfähig. Nicht 
förderfähig ist der e-learning-Anteil, bei dem jede/r 
Teilnehmende alleine arbeitet.

Chöre, Schola, siehe auch 
Projektchöre

X

Förderfähig sind nur Projektchöre. Das bedeutet, die Chorarbeit 
muss offen ausgeschrieben, der Chor muss zu einem konkreten 
Anlass gebildet worden, der Zeitraum muss zeitlich begrenzt 
sein. Das Projekt muss erkennbar sein, also nicht von Januar 
bis Dezember.
 Die Erarbeitung ist förderfähig, die Aufführung ist nicht 
förderfähig.

Elternabende mit thematischem 
Inhalt

X
Nicht förderfähig, wenn es sich um interne organisatorische 
Absprachen handelt; förderfähig, wenn thematisch gearbeitet 
wird. Thema und Leitung sind anzugeben.

Eltern-Kind-Arbeit mit Thema X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. a)
Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und Erwachsene 
können als Teilnehmer*innen abgerechnet werden. 

EKP (Eltern-Kind-Programm) X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. a)
Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und Erwachsene 
können als Teilnehmer*innen abgerechnet werden. 

Erste Hilfe-Kurse jeder Art X X

Erste Hilfe am Kind X X
Info-VA für Eltern, was in Notfällen zu tun ist, abrechenbar, kein 
Kurs. 
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Evangelisation X

Evangelisationen bzw. Veranstaltungen mit volksmissionarisch- 
evangelistischer Zielsetzung können nicht als 
Erwachsenenbildungsveranstaltungen abgerechnet werden. Das 
gilt auch für Vorträge oder vortragsähnliche Einheiten im 
Rahmen eines Evangelisationsprogramms.
Vgl. Bibelwoche

Exerzitien X X

Exkursionen/Fahrten X X

Zuschussfähig sind ausschließlich inhaltliche Teile (auch 
während der Fahrt) und Führungen; reine Fahrtzeiten (ohne 
Input) und Pausen sind nicht abrechnungsfähig. 
Eine fachkundige Leitung muss teilnehmen.

Familienaufstellung X
Nicht förderfähig, da keine therapeutischen Ziele förderfähig 
sind. 

Familienkreise mit 
thematischem Inhalt

X

Treffen von Familien, die in einem eher privaten Rahmen 
stattfinden und für andere Interessierte nicht offen stehen, 
können nicht im Sinne des WBG geltend gemacht werden. 
Wenn offen ausgeschrieben, sind Thema und Referent*in der 
einzelnen Veranstaltung anzugeben. 

Familienwochenenden X

Förderfähig sind die Anteile, die einen Bildungsaspekt 
aufweisen (Thema und Referent sind anzugeben und es muss 
offen dazu eingeladen werden). Dies gilt auch für parallel zu den 
Erwachsenen stattfindende Bildungsmaßnahmen für Kinder. 
Nicht förderfähig sind gesellige Anteile bzw. Zeiten mit 
gottesdienstlichen/seelsorglichen Charakter.

Farb- und Stilberatung X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. e)
Förderfähig, wenn keine Werbeveranstaltung.

Fernstudienkurse X
Drucksache (Land)
 11/6388 - II. 2. b)

Der angegebene wöchentliche Bearbeitungsaufwand wird 
zugrunde gelegt, neben den Präsenzveranstaltungen.

Feste, Feiern X X
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Filmbesuche, Konzert- und 
Theaterbesuche

X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. g)

In Zusammenhang mit einer Vor- und/oder Nachbesprechung ist 
die Veranstaltung abrechnungsfähig. Gibt es nur eine 
Vorbesprechung kann diese, aber nicht die Veranstaltung 
abgerechnet werden. 

Firmenkurse X

Fitnesskurse X Hier wird die Prävention gefördert, bitte Leitung angeben.

Fortbildungen für ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen in der 
Kirchengemeinde

X
Wenn offen ausgeschrieben wird und alle Interessenten 
eingeladen sind: Stoffgruppe nach Thema

Freizeiten und 
Wochenendveranstaltungen 

X
Mit Bildungsinhalten, die einzeln aufzuführen sind bis max. 8 UE 
/ Tag. 

Führungen (auch im Rahmen 
eines Ausflugs)

X X

Führungen, wenn öffentlich ausgeschrieben, nur, wenn sie mit 
einem Bildungsprogramm verbunden sind. (Anzahl der dafür 
angefallenen UEs eintragen). Die Führung, Dauer und Kosten 
der Fahrt (Teilnahmebeitrag reicht aus) oder die Kosten für 
einen Bus und evtl. Eintrittsgelder für die Führung angeben. 

Gebetskreise X X
Gottesdienstlich und seelsorgerlich: dürfen nicht abgerechnet 
werden.

Gedächtnistraining X X

Gemeindeberatung/-moderation X
Stellen in der Regel interne Bildungs- und Beratungsprozesse 
dar, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Geselliges X

Geselligkeit ist nicht mit Bildung im Sinne des WBG 
gleichzusetzen. Der „bunte Abend“ einer Gruppe, das 
gemeinsame Grillen oder die lockere Runde am Kamin sind 
keine Erwachsenenbildungsveranstaltungen im Sinne des WBG. 
Dass auch in Seminaren oder Tagungen das Gesellige eine 
wichtige Rolle spielt, ist unbenommen. Es kann nur in der 
Statistik nicht geltend gemacht werden. 
Vgl. auch: Feste
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Gespräche und Gesprächskreise X
Wenn ein*e Referent*in / eine Gesprächsleitung und das Thema 
genannt werden. 

Glaubenskurse / Bibelkurse / 
Theologiekurse

X
Nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorglichen 
Charakter haben (Zitat WBG) da hier der Glaubensvollzug im 
Vordergrund steht. 

Gottesdienste, Wallfahrten, 
Besinnungstage, Andachten

X X

Gruppen X

Nach dem WBG können nur diejenigen Zusammenkünfte von 
Gruppen abgerechnet werden, zu denen unter Angabe eines 
inhaltlichen Arbeitsschwerpunkts (etwa einer Thematik, die in 
einem Treffen oder über mehrere Abende hindurch erarbeitet 
wird), öffentlich eingeladen wurde. 

Gymnastik X X Hier wird die Prävention gefördert, bitte Leitung angeben.

Handauflegen, Heilen X
Nicht förderfähig, außer wenn es in den Kursen um die Lern- 
und Reflexionsebene geht. (Themenfeld: Psychologie 03)

Hauskreise X

Siehe Gruppen. Wenn öffentlich ausgeschrieben und eine 
Leitung vorhanden ist sowie ein Thema, dann ist es förderfähig. 
Gesellige, seelsorgerliche und gottesdienstliche Anteile sind 
nicht förderfähig. 

Hospizarbeit - Ausbildungen X

Instrumentalkreis X

In zahlreichen Gemeinden gibt es Instrumentalkreise (etwa 
Flötengruppen o. ä.). Solche Kreise dienen der Förderung des 
Musiklebens einer Kirchengemeinde. In ihnen kommen Kinder 
bzw. Erwachsene zusammen, die ein Instrument in der Regel 
schon beherrschen und mit anderen musizieren wollen, um 
vielleicht einen Gottesdienst zu gestalten oder in einem 
Kirchenkonzert aufzutreten. 
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Instrumentalkurs X

Wenn in einer Gemeinde Kurse für Erwachsene angeboten 
werden, in denen diese die Beherrschung eines Instrumentes (z. 
B. Gitarre oder Flöte) erlernen oder vertiefen, indem sie dazu 
regelmäßig und systematisch angeleitet werden, so kann dies 
als Maßnahme der Erwachsenenbildung gelten. Zur Abgrenzung 
siehe auch: Chorproben, Instrumentalkreis, Kirchenkonzerte, 
Kursus

Integrationsveranstaltungen X
Eine Doppelförderung aus Landesmitteln ist auszuschließen. 
BAMF-Förderungen sind mit Landesförderungen möglich. 

Interne Schulungen, 
Versammlungen

X X

Jugendfreizeit X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 3. b)

Nicht förderfähig, wenn Förderung über Landesjugendplan oder 
andere Mittel vorhanden sind (Doppelförderung nicht gestattet). 
Wenn keine andere Förderung vorhanden ist, dann ist der 
Bildungsanteil laut Programm abrechenbar. 

Jugendgruppen / -treffs X

Förderfähig, wenn thematischer Inhalt dokumentiert vorliegt und 
offen eingeladen wird. Nicht förderfähig, wenn Förderung über 
Landesjugendplan oder andere Mittel vorhanden ist 
(Doppelförderung nicht gestattet).

Jugendleiterausbildung als 
Qualifizierung im Ehrenamt

X

Förderfähig nur bei offener Ausschreibung als Ausbildung 
"zum*zur" Jugendleiter*in. Ein Angebot "für" Jugendleiter*in 
entspricht einer internen Schulung und ist damit nicht 
förderfähig. Nicht förderfähig, wenn Förderung über 
Landesjugendplan oder andere Mittel vorhanden ist 
(Doppelförderung nicht gestattet).
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Jugendliche / Kinder X X

Nicht abrechnungsfähig sind Hausaufgabenbetreuung und 
Vorbereitung auf schulische Prüfungen. Förderfähig sind 
Schüler*innenkurse, pädagogische Freizeitbetreuung (z.B. 
Englisch für Kids, Nähkurs für Teenies, Kinderback- oder -
kochkurs, Computerschnupperkurs, Maltreff für Mutter und Kind, 
Märchenstunde für Kinder, Hausaufgabenhilfe mit 
Bildungsinhalt)

Jugendveranstaltungen, zum 
Beispiel CVJM-Veranstaltungen

X

Jugendveranstaltungen müssen einen Bildungsaspekt 
vorweisen. Hierzu sind Thema und Referent anzugeben und es 
muss offen eingeladen worden sein. Nicht förderfähig sind 
gesellige Anteile bzw. Zeiten mit 
gottesdienstlichen/seelsorglichen Charakter. Es darf keine 
andere Förderung wie zum Beispiel Förderung durch den 
Landesjugendplan erfolgen (Doppelförderung).

Jungbläser X

Wenn offen eingeladen wurde, die Beherrschung und das 
Erlernen des Instrumentes durch regelmäßige und 
systematische Anleitung erfolgt, sind Jungbläser 
abrechnungsfähig.

Jungschar X
Wenn offen mit Thema und Referent*in ausgeschrieben, dann 
förderfähig.

Kabarett X

KESS erziehen (kooperativ, 
ermutigend, sozial, 
situationsorientiert)

X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. a)
Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und Erwachsene 
können als Teilnehmer*innen abgerechnet werden. 

Kindergärten X X
Kein Zuschuss für interne Elternarbeit: Info über Alltag, Ziele 
der Kindergärten, nicht-thematischer Elternabend. Zuschuss für 
offen ausgeschriebene Elternbildung.

Kirchenbezirkstage X Nur der reine Bildungsanteil ist förderfähig

Kirchenchorprobe X

Kirchenführung, Kloster, Kapelle 
u.ä. Kirchenraumpädagogische 
Maßnahmen

X X
Kirchenraumpädagogische Angebote und Führungen, zu denen 
öffentlich eingeladen wird, sind anerkannte Formen der 
Erwachsenenbildung. vgl. Exkursionen, Pilgerweg
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Kirchengemeinderatssitzung, -
klausur, -ausflug

X X

Kirchenkonzerte X

In Zusammenhang mit einer Vor- und Nachbesprechung ist die 
Veranstaltung abrechnungsfähig. Gibt es nur eine 
Vorbesprechung kann diese, aber nicht die Veranstaltung 
abgerechnet werden. Bitte beachten Sie die GEMA-Thematik. 

Kochkurse, auch für Kinder und 
Jugendliche

X X Essenszeit abziehen

Kommunion-, Firmgruppen /        
-elternabende

X

Förderfähig ist der erste Elternabend, zu dem offen eingeladen 
wurde, jedoch nur der Zeitanteil, der einen Bildungsanteil 
enthält. Die Vorbereitung an sich (mit den 
Kindern/Jugendlichen) ist nicht förderfähig. 

Konfirmandengruppen /                
 -elternabende

X

Förderfähig ist der erste Elternabend, zu dem offen eingeladen 
wurde, jedoch nur der Zeitanteil, der einen Bildungsanteil 
enthält. Die Vorbereitung an sich (mit den 
Kindern/Jugendlichen) ist nicht förderfähig. 

Konzerte X

In Zusammenhang mit einer Vor- und Nachbesprechung ist die 
Veranstaltung abrechnungsfähig. Gibt es nur eine 
Vorbesprechung kann diese, aber nicht die Veranstaltung 
abgerechnet werden. Bitte beachten Sie die GEMA-Thematik. 

Kosmetik-, Schminkkurse X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. e)
Siehe Farb- und Stilberatung

Krabbelgruppe X
Siehe Mutter-Kind-Gruppe. Wenn möglich, mehrmonatige 
Themenreihen bilden.

Krankenpflegeseminar X
Ein offen ausgeschriebenes Krankenpflegeseminar oder ein 
Seminar für pflegende Angehörige ist förderfähig.

Kreise X Siehe Gruppen.

Kreuzbund (Selbsthilfegruppe) X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 1. k)
Nicht förderfähig, da geschlossene Gruppe.
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Kreuzbund (Vorträge) X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 1. k)
Förderfähig, wenn öffentlich ausgeschrieben. Thema und 
Referent*in sind anzugeben. 

Kurs X
Geplante Lehrveranstaltung, die in mehreren pädagogisch-
didaktischen Schritten über einen längeren Zeitraum zu einem 
Lernziel gelangt. Weiter siehe Gruppen.

Lebenshilfegruppen X Nicht förderfähig, da geschlossene Gruppe.

Lesungen X
Negativliste KM 

2023-3-13

Lieder erlernen X im Rahmen einer Erwachsenenbildungsmaßnahme

Liederabend X

Männerkreis /-gruppe X Siehe Gruppen

Matinee X
Verbunden mit Elementen der Bildungsarbeit. Vortrag, Lesung, 
Werkeinführung

Meditation X X

Ein meditativer Abend in einem Gotteshaus (Bild-, Text- 
und/oder Musikmeditation) ist keine Veranstaltung im Sinne des 
WBG. Anders ist es bei einem regelrechten Meditationskurs, der 
die Teilnehmenden in bestimmte Meditationsweisen einführen 
und einüben will. Ein solcher Kurs entspricht den Kriterien des 
WBG, wenn zu ihm für einen begrenzten Zeitraum öffentlich 
eingeladen wurde.

Mitarbeiterweiterbildung X X

Musikkreis (Chor, Flöte, Gitarre 
…)

X X Siehe Instrumentalkreis

Musikkurs (erlernen der Flöte, 
Gitarre …)

X Siehe Instrumentalkurs

Mutter-/Vater-/Eltern-Kind-
Gruppen

X Siehe Eltern-Kind-Arbeit

Nachbarschaftshilfe 
Ausbildungen

X
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Nachhilfe x
Negativliste KM 

3/2023

Allgemein zugängliche Kurse mit päd.-psycholog. Bildungsziel 
„Lernförderung“, d.h. übergreifende Angebote, übergreifende 
Themen (z.B. „Lernen lernen“)

Offene Treffs / Bildungscafés X Siehe unter "Bildungscafés"

Online-Seminare / Online-
Veranstaltungen

X
Online-Veranstaltungen werden grundsätzlich wie Präsenz-
Veranstaltungen behandelt. 

PeKip (=Prager-Eltern-Kind-
Programm) (pädagogisch 
begleitete Krabbelgruppen)

X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. a)

Thema und Leitung sind anzugeben. Kinder und Erwachsene 
können als Teilnehmer*innen abgerechnet werden. Die gesamte 
Kurszeit kann umgerechnet in UEs angegeben werden.

Pflegende Angehörige – Vortrag 
oder Seminar

X X Siehe Krankenpflegeseminar

Pilgern X X

Das Pilgern als solches ist nicht abrechnungsfähig. 
Bildungsinhalte, die aus dem Programm ersichtlich sind, sind 
abrechenbar mind. 1 Einheit von 45 Minuten am Stück, z.B. 
Kirchenführungen, Infos über Jakobswege, Hintergrundinfos zur 
Bedeutung des Pilgerns … 

Podiumsdiskussion X X

Podiumsdiskussionen auf Gemeinde- oder Dekanatsebene zu 
aktuellen (kirchlichen, gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, 
ökologischen usw.) Fragen entsprechen dem 
gesellschaftsdiakonischen Auftrag der Kirche. Sofern eine 
kirchliche Einrichtung (Gemeinde, Dekanat, evang. KBW) diese 
Veranstaltung allein oder in Kooperation mit anderen 
Institutionen durchführt, kann sie abgerechnet werden. Bei einer 
Kooperation mit anderen Trägern der Erwachsenenbildung ist 
abzusprechen, wer diese Veranstaltung abrechnet.
Wo eine kirchliche Einrichtung jedoch (eventuell gegen Miete 
oder Unkostenbeitrag) nur ihre Räume für eine Veranstaltung 
zur Verfügung stellt, kann sie diese Aktivität nicht abrechnen. 
Vgl. auch: Kooperation, Kurs, Seminar, Tagung, Vortrag

Posaunenchorproben X
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Predigtnachgespräch X

Das Angebot eines Predigtnachgespräches ermöglicht es den 
Gottesdienstbesuchern*innen, Rückfragen an den*die 
Prediger*in zu stellen und weitere Klärung über das Gesagte zu 
erhalten. Es dient dazu, den monologischen Charakter der 
Predigt aufzubrechen. Weil ein Predigtnachgespräch im 
Verbund mit dem Gottesdienst zu sehen ist und Fragen 
aufgreift, die Gegenstand einer gottesdienstähnlichen 
Veranstaltung waren, kann es nicht als Maßnahme für 
Predigtveranstaltungen im Sinne des WBG abgerechnet 
werden. Gleiches gilt auch für Predigtvorbereitungsgruppen 
oder Familien- bzw. Kindergottesdienstteams.

Programmplanungen X

Projektchöre X X
Es muss offen ausgeschrieben sein, Projekt muss erkennbar 
sein, nicht von Januar bis Dezember, abgekoppelt vom 
Regelchor, mit zeitlichen Unterbrechungen.

Schwimmkurse für 
Anfänger*innen, Kinder (auch 
Babies) und Erwachsene

X
vhs-Mitteilung Juli 

2007

Selbsthilfegruppen x
Drucksache (Land)

 11/6388 - 1. k)
Siehe Kreuzbund (Selbsthilfegruppe und Vorträge)

Selbstverteidigung / 
Selbstbehauptung

X

Seniorenkreis / Seniorenclub / 
Seniorennachmittage

X
Förderfähig ist nur die Zeit der Wissensvermittlung - 
Singen, Spielen, Basteln können abgerechnet werden (Erwerb 
bzw. Auffrischung der Kenntnisse)

Spieleabende / Spielgruppe X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 1.d)
Nur förderfähig, wenn neue Spiele vorgestellt und ausprobiert 
werden.
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Spirituelle Bildung X X
Nicht förderfähig, wenn sie gottesdienstlichen/seelsorgerlichen 
Charakter haben (Zitat WBG) da hier der Glaubensvollzug im 
Vordergrund steht. 

Sportkurse X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 1. g)

In der Durchführungsverordnung fallen Sportkurse 
(Wettbewerbs- und Vereinssportarten: Badminton, Ballsport 
(Tennis, Volleyball, etc.), Bogenschießen, Golf, Inline-Skating, 
Kanufahren, Kegeln, Reiten, Segeln, Surfen, etc.) ausdrücklich 
unter die nicht förderungsfähigen Maßnahmen, wobei 
Gymnastikkurse (zum Beispiel: Yoga, Zumba, Pilates, etc.) und 
Bewegungsangebote im Wasser mit Bildungsziel 
Gesundheitsförderung/Prävention hiervon ausgenommen sind. 
Siehe Gymnastik. 

Sprachkurse X X

STÄRKE-Kurse X
Drucksache (Land)

 11/6388 - 2. a)
da sonst Doppelförderung

Stammtische X X
Wenn Thema und Referent*in angegeben und offen 
ausgeschrieben wurde.

Sterbebegleiterkurs - Ausbildung X

Sternsinger  X
Sternsingen selbst ist nicht förderfähig; Infoabende oder 
Liederlernabende können jedoch abgerechnet werden.
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Studienreisen/-fahrten X X

Die Fahrt als solches ist nicht abrechnungsfähig - außer es 
erfolgt ein thematischer Input. Bildungsinhalte die aus dem 
Programm ersichtlich sind, sind abrechenbar mind. 1 Einheit von 
45 Minuten am Stück, z.B. Kirchenführungen, Infos über 
Jakobswege, Hintergrundinformationen …  Die abrechenbaren 
Unterrichtseinheiten werden, je nach Thema den Stoffgebieten 
1-10 zugewiesen. Die verbleibenden, nichtabrechnungsfähigen 
Unterrichtseinheiten (z.B.: Einheiten mit gottesdienstähnlichem 
Charakter, organisatorische Besprechungen) werden dem 
Stoffgebiet 12 angerechnet. Pro Studientag können max. 8 UE 
(6 Zeitstunden Arbeitszeit) pro Tag abgerechnet werden.

Supervision X

Tanzkurs X

vhs 2006 - Anlage 2

Drucksache (Land)
 11/6388 - 2. d) und 

3. a)

Negativliste KM 
3/2023

Standardtänze für Seniorinnen und Senioren, wenn der 
gesundheitsfördernde Aspekt im Vordergrund steht

und sonstige Tänze mit Bildungsziel
kultureller Hintergrund und/oder

gesundheitsfördernden Elementen sind förderfähig.
 

Weiterhin förderfähig: Tänzerische Früherziehung, Kindertanz, 
tänzerische Gymnastik mit Musik jeweils mit Bildungsziel 

Gesundheitsförderung / Prävention 

Tanzveranstaltung X vhs 2006 - Anlage 2

Taufseminare X

Taufgespräche X
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Technische Kurse x
Negativliste KM 

3/2023

Autopannenkurs, Motorrad-, Fahrradkurse, …. sind nicht 
förderfähig

Förderfähig sind: Anleitung zur Reparatur defekter Alltags- und 
Gebrauchsgegenstände mit Bildungsziel Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung und Umweltschutz (die reine Unterrichtszeit)

Theatergruppe X
Negativliste KM 

3/2023
Das Einüben eines Theaterstück- oder Musikstückes ist 
zuschussfähig einschließlich der Aufführung

Theaterveranstaltungen X

Theologiekurs / Theologischer 
Anthropologiekurs

X

Traugespräche X

Treffs X Siehe Gruppen 

Vernissage / Finnissage X

Sind in der Regel öffentliche Veranstaltungen. Anteile, die 
erwachsenenbildnerischen Charakter haben 
(Werkeinführungen, Kunsthistorischer Beitrag etc.) sind 
förderfähig.

Vorstandssitzungen X X

Walking, Nordic-Walking X
Negativliste KM 

3/2023
 förderfähig wegen der präventiven und gesundheitsfördernden 
Aspekte; bitte Leitung angeben (Stoffgebiet 10)

Wanderungen X
Negativliste KM 

3/2023

Wandern- und Nachttrecking sind dann förderfähig, wenn das 
Bildungsziel Natur- und Tierbeobachtungen im Vordergrund 
steht 

Webinare „Siehe Online-
Seminare / Online-
Veranstaltungen“

X

Weinprobe X
Negativliste KM 

3/2023
Weinproben und analoge Veranstaltungen als reine Verkostung 
ohne ausführliche Bildungsinhalte sind nicht förderfähig
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Stichwort
Förder-

fähig
nicht 

förderf.
Bedingt

Weiterbildungs-
gesetz (x)

bzw. …
Anmerkungen

Weinseminare X
Negativliste KM 

3/2023

Förderfähig, wenn Bildungsziel Kulturgeschichte oder 
Naturwissenschaften-Ökologie eindeutig im Vordergrund steht. 
Das muss in der Ausschreibung deutlich sein.

Weltgebetstag X
Förderungsfähig ist der Informationsabend über das 
ausführende Land. Nicht förderungsfähig ist der Weltgebetstag 
selbst und die organisatorische Vorbereitungen dafür. 

Werken unter Anleitung X Siehe Basteln

Yoga u.ä. X X Hier wird die Prävention gefördert, bitte Leitung angeben.

Zweiter Bildungsweg X

Doppelförderung:

x
Maßnahmen, die anderweitig vom Land gefördert werden, 
können nicht als UE angegeben werden

x

ausgenommen, d.h. förderfähig sind UE aus Veranstaltungen, 
bei denen die Förderung nicht die Gesamtkosten abdeckt

-       bei gleichzeitiger Förderung durch die Baden-Württemberg 
Stiftung

-  bei gleichzeitiger Förderung durch den Bund (z.B. 
Integrationskurse)
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